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KuMches JerkündigungsölaLL
lßr Len Astsbejirt §üklßi !.

Anzeisenprei » : Die einspaltiae Zeile oder
deren A«n« l5 Pf «.

Druck und Verlag von Adolf Dnp »
in Durlach. — Fernsprecher Nr . 264.

Nr . 64 . Freitag . 9 . Oktober 1944 .

Erscheint wöchentlich 1—2 mol je nach
Vedarf.

Bezugspreis für Einzelbezug durch die Post
oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk ,

Verlustliste aus dem Bezirk Durlach .
Reserve - Infanterie - Regiment Rr . 11V :

Reservist Hermann Braun von Untermutschelbach — leicht verwundet .
Infanterie - Regiment Nr . 1 « S :

Musketier Friedrich Müller l von Aue — leicht verwundet .
Musketier Gustav Ringwald von Berghausen — tot .
Musketier Jakob Ripp von Wöschbach — leicht verwundet .
Musketier Max Manz von Durlach — tot .

Infanterie - Regiment Nr . 170 :
Musketier Anton Kühn von Jöhlingen — leicht verwundet .
Musketier Jakob Ringwald von Berghausen — tot .
Musketier Josef Kirchgäßner von Jöhlingen — leicht verwundet .
Musketier Johann Friedrich Laumann von KönigSbach — leicht verwundet .

Umtausch der Quittungskarten der znm
Militärdienst ausgehobenen Ver¬
sicherten betreffend .

Im Hinblick auf die stattfindenden Ein¬
stellungen der Militärpflichtigen machen wir
auf nachstehendes aufmerksam :

„ Den zum aktiven Militärdienst ausge¬
hobenen Versicherten ist dringend zu empfehlen ,
ihre Quittungskarten kurz vor dem Ein¬
stellungstermin umzutauschen , auch wenn seit
der Ausstellung der Karten 2 Jahre noch
nicht umlaufen sein sollten .

Es wird hierdurch verhütet , daß die Karten ,
welche mit ihrer mehr oder weniger großen
Markenzahl einen besonderen Wert besitzen,
während der Militärdienstzeit verlegt werden
oder sonst in Verlust geraten .

Eine neue Karte ist erst nach der Entlassung
vom Militär auszustellen .

Soweit die Einstellung schon erfolgt ist ,
können die Angehörigen oder die Einzugs¬
stellen den Umtausch veranlassen .

Sollte die Markenklebung längere Zeit vor
dem Eintritt zum Militär ausgesetzt worden
sein , so ist zu empfehlen , für Pflichtversicherte
die Zahl der nach dem Ausstellungstag der
laufenden Karte geklebten Marken sofort auf
LO und für freiwillig Selbstversicherte auf 40

zu ergänzen , wobei Marken I . Kl . zu 16 Pf .
verwendet werden können .

In manchen Füllen wird hierdurch dem
Verlust der Anwartschaft (Z 1280 Reichsver¬
sicherungsordnung ) vorgebeugt werden .

"
Die Bürgermeisterämt erundKranken -

kassen werden hierauf besonders hingewiesen .
Dur lach den 1 . Oktober 1914 .

_ Groß herzogli ches Bezirksam t ._
Die Kriegsleiftungen betreffend .

Nach Ziffer 4 Nr . 3 Absatz 2 der Aus¬
führungsverordnung zum Kriegsleistungsgesetz
vom 13 . Juni 1873 — vergl . die neue amt¬
liche Ausgabe Seite 20 und fg . — ist bei An¬
kauf von Rauhfutter (Fourage ) — 8 11 Satz 2
des Gesetzes — der Durchschnittspreis
des maßgebenden Marktortes für den Monat ,
in welchem die Lieferung erfolgt ist , zu ver¬
güten .

Anstatt der von uns bisher veröffentlichten
wöchentlichen werden wir daher künftig die
monatlichen Durchschnittspreise bekannt
geben .

Die Gemeindebehörden werden von dieser
Aenderung mit dem Anfügen in Kenntnis ge¬
setzt , daß ein Zuschlag auf diese Durch¬
schnittspreise nicht stattfindet .

Die Vergütungssätze betragen für den Monat
September :
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für 100 KZ Hafer alter Ernte 25 Mk . 50 Pf .
„ „ „ „ neuer „ 22 Mk . 67 Pf .
. Roggenstrvh

alter Ernte 5 Mk . 68 Pf .
„ „ „ Roggenstroh

neuer Ernte 5 Mk . 82 Pf .
„ ., „ Heu alter Ernte 6 Mk . 75 Pf .
. . ., neuer , 8 Mk . 10 Pst

und für den Monat Oktober :
für 100 kx Hafer 22 Mk . 79 Pf .

„ „ „ Roggenstroh 5 Mk . 18 Pf .
. Heu 7 Mk . 56 Pf .

Durlach den 5 . Oktober 1914 .
GroßherzoglicheS Bezirksamt .

Die Sonntagsruhe im Hanvelsgewerbe
betreffend .

Die Bekanntmachung vom 26 . v . Mts . —
amtl . Verk .Bl . Nr . 61 — wird dahin ergänzt ,
daß den unter H. I Ziffer 3 erwähnten Händ¬
lern , welche und soweit sie nur Spezerei - ,
Kolonial - , Delikateßwaren und Viktualien , so¬
wie Cigarren , Tabak und Rauchutensilien feil -
halten , gestattet ist , an Sonntagen und an
Neujahr , HimmelfahrtStag , Ostermontag ,
Pfingstmontag und Stephanstag morgens von
7— 9 Uhr und mittags von lt —2 Zilhr nach
dein Ortsstatut vom 18 . Oktober 1907 Ge¬
hilfen , Lehrlinge und Arbeiter zu beschäftigen ,
sowie die Handelslokale offenzuhalten .

Durlach den 6 . Oktober 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Das Verbot des vorzeitigen Schlachtens
von Vieh betreffend .

Nach K 1 Satz 2 der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 11 . September 1914 , betr .
Verbot des vorzeitigen Schlachtens von Vieh
(R .Ges .Vl . S . 405 ) , ist von dem Verbot des
Schlachtens der in Satz 1 a . a . O . bczeich -
ueten Tiere ausgenommen Weidemastvieh aus
Gebieten , die von den für diese zuständigen
Laudeszentralbehvrden bestimmt sind . Auf¬
grund dieser Ermächtigung hat der Preußische
Herr Minister für Landwirtschaft . Domänen
und Forsten von dem Schlachtverbot Weide¬
mastvieh ausgenommen aus folgenden Gebieten :

Im Regierungsbezirk Schleswig aus den
Kreisen Eiderstedt , Husum , Norderduhmarschen ,
Schleswig , Steiuburg , Süderdithmarschen ,
Tondern ;

im Regierungsbezirk Stade ans den Marsch¬
gebieten der Kreise Hadelu > Kchdingen , Neu¬
haus , sowie der Kreise Achim , Blumenthal ,
Geestemünde , Lehe , Verden ;

im Regierungsbezirk Osnabrück aus den
Kreisen Äfchendorf und Bersenbrück ;

im Regierungsbezirk Düsseldorf aus den
Kreisen Cleve , Geldern , Kempen , MoerS , Rees ;

im Regierungsbezirk Cöln auS den Kreisen
Gummersbach , Mülheim (Rhein ) , Sieg , Wald -
broel , Wipperführt .

Für das vom Verbot ausgenommene Weide¬
mastvieh sind , falls eS außerhalb des Kreises
seines Ursprungsortes geschlachtet wird , Ur¬
sprungszeugnisse beizubringen .

Die Ursprungszeugnisse sind von den Ge¬
meindevorstehern (Gutsvorstehern ) auszustellen .
Aus ihnen müssen zu ersehen sein : Geschlecht ,
Farbe , Abzeichen , das ungefähre Alter , sowie
etwaige besondere Kennzeichen ( Ohrmarke ,
Hautbrand , Hornbrand , Farbzeichen , Haar¬
schnitt u .s .w .) der einzelnen Tiere ; ferner der
UrsprungSort und der Name des ViehhalterS ,
aus dessen Bestände das Vieh stammt . Auch
müssen sie die Angabe enthalten , daß die Tiere
die Eigenschaft von Weidemastvieh haben . Die
Gültigkeitsdauer der Ursprungszeugnisse beträgt
zwei Wochen , von der Ausstellung an gerechnet .

Die Ursprungszeugnisse sind bei der Schlach¬
tung den amtlichen Fleischbeschauern vorzu¬
legen und von diesen zu vernichten .

Eines Ursprungszeugnisses bedarf es nicht ,
sofern der UrsprungSort des Viehs durch
andere behördliche Zeugnisse zuverlässig nach¬
gewiesen wird .

Die Bürgermeisterämter des Bezirks haben
Vorstehendes sofort bekannt zu geben und den
in Betracht kommenden Viehhändlern , Metzgern .
Schlachthausverwaltern und Fleischbeschauern
noch besonders gegen Unterschrift zu eröffnen .

Die Eröffnungsbescheinigungen sind uns bis
15 . ds . Mts . vorzulegen .

Durlach den 8 . Oktober 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Handelsregister Durlach . Zu „ Brauerei
Ezlau A G . in Durlach " wurde eingetragen :
Dem Vorstandsmitglied Max Eglau 8onior in
Durlach ist die Berechtigung erteilt , die Ge¬
sellschaft allein zu vertreten . Amtsgericht .

Bekanntmachung .
ES wird darauf aufmerksam gemacht , daß

längstens bis zum 14 . l . Mts . das 4 . Viertel
an direkten Steuern ( Vermögens - , Ein¬
kommen - und Beförsterungssteuer ) bei ' der
am Wohnsitze der Steuerpflichtigen befind¬
lichen Steuereinnehmerei zu entrichten ist .

Nichteinhaltung des Verfalltermins hat
Mahnung zur Folge , wofür der Mahner eine
Gebühr von 20 Pf . anzusprechen hat .

Bretten den 1 . Okt . 1914 .
Grohh . Finanzamt .
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